
Verwaltungsratsmitglieder: Tom Finlay, Patrick Riley, Barbara Healy, Kathleen Gallagher und Ellen Needham 
Eingetragen in Irland: Unternehmensnummer: 493329 

 

SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC 
78 Sir John Rogerson’s Quay 
Dublin 2 
Irland 
Ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds  
 

Diese Mitteilung wurde nicht von der irischen Zentralbank (die „Zentralbank“) überprüft und es ist 
möglich, dass Änderungen an dieser Mitteilung erforderlich sind, um die Anforderungen der 
Zentralbank zu erfüllen. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass diese Mitteilung und die darin 
ausgeführten Vorschläge den von der Zentralbank herausgegebenen Leitlinien und Vorschriften 
oder den bewährten Praktiken der Branche in keiner Weise zuwiderlaufen. 

Soweit in diesem Dokument nicht anders definiert oder aufgrund des Kontextes nicht anders 
erforderlich, haben alle in dieser Mitteilung verwendeten definierten Begriffe dieselbe Bedeutung 
wie im Prospekt der Gesellschaft vom 5. März 2021 (der „Prospekt“). 

 

Datum: 10. März 2021 

EU-Verordnungen über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor – Produktklassifizierungen 

 

Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, 

SSGA SPDR ETFs Europe I plc (die „Gesellschaft“) 

wir schreiben Ihnen, um Sie über Änderungen im Prospekt für die Gesellschaft (der „Prospekt“) und in 
den Nachträgen für ihre Teilfonds (die „Nachträge“) vom 5. März 2021 zu informieren, die aus der 
Umsetzung der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor, „SFDR“ resultieren. 

Was ist die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im 
Finanzdienstleistungssektor (SFDR)? 
 
Die SFDR ist eine EU-Verordnung, die Teil des EU-Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen 
Wachstums ist. Ihr Ziel ist die Steigerung der Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeit unter 
Finanzinstituten und Marktteilnehmern, insbesondere im Hinblick auf die Einbeziehung von 
Nachhaltigkeitsrisiken, die Berücksichtigung nachteiliger Nachhaltigkeitsauswirkungen und die Bewerbung 
ökologischer oder sozialer Merkmale und nachhaltige Investition.  Infolgedessen muss die Gesellschaft im 
Prospekt und in den Nachträgen Angaben zur Klarstellung aufnehmen, ob Nachhaltigkeitsrisiken beim 
Investitionsentscheidungsprozess in Bezug auf die Teilfonds berücksichtigt werden. 
 
Darüber hinaus bezeichnet die SFDR zwei spezielle Produkttypen, für die es zusätzliche 
Offenlegungspflichten gibt: 

• Ein ökologische und/oder soziale Merkmale bewerbendes Produkt, das als „Artikel 8“-Produkt 
oder „hellgrünes“ Produkt bezeichnet wird. Unternehmen, in die investiert wird, müssen auch 
Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.  

• Ein Produkt, mit dem eine nachhaltige Investition angestrebt wird, das auch als „Artikel 9“-
Produkt oder „dunkelgrünes“ Produkt bezeichnet wird 

 



 

Informationsklassifizierung: Allgemeines 
 

 

 

 

 

 

 

Welche SPDR ETFs sind gemäß SFDR als entweder Artikel 8 oder 9 eingestuft? 

 

Teilfonds ISIN-Code SFDR-
Klassifizierung 

SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF IE00BH4GPZ28 Artikel 8 
SPDR Bloomberg SASB Euro Corporate ESG UCITS ETF  IE00BLF7VW10 Artikel 8 
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF IE00BLF7VX27 Artikel 8 

 

Bei denjenigen Teilfonds, die nicht entweder als Artikel 8 oder 9 klassifiziert sind, steht State Street Global 
Advisors mit dem Unternehmen, in die investiert wird, in Bezug auf diese Risiken durch ein umfassendes 
Asset-Stewardship-Programm im Dialog, obwohl Nachhaltigkeitsrisiken bei den Anlageentscheidungen für 
diese indexnachbildenden Fonds nicht berücksichtigt werden, . 

 

Wann tritt die SFDR in Kraft? 
Die erste Phase der SFDR tritt am 10. März 2021 in Kraft, und weitere Vorschriften werden im Jahr 2022 
wirksam.    
 
Welche Aktualisierungen erfolgten im Prospekt und in den jeweiligen Fondsnachträgen? 
 
Es wurden Änderungen vorgenommen, um die Offenlegungspflichten der SFDR zu erfüllen, u. a. 
Änderungen zur Berücksichtigung der oben erwähnten Klassifizierung(en).   Wir möchten Sie insbesondere 
auf den Abschnitt Anlagepolitik im Nachtrag für den Fonds mit einer Klassifizierung als Artikel 8 sowie auf 
den jetzt in den Prospekt aufgenommenen Abschnitt ESG-Anlagen verweisen. 
 
Weitere Informationen 
Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das SPDR ETF Sales and Support Team unter 
spdrseurope@ssga.com / +44 (0)20 3395 6888 oder rufen Sie Ihren SPDR ETF-Repräsentanten vor Ort 
an. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Verwaltungsratsmitglied  

SSGA SPDR ETFs Europe I plc 


